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legene Grundstücke, Zehnten, Renten und andere
Gerechtigkeiten von der Krone zu Lehn tragen, oder

 dieselben als Afterlehn besitzen, ohne Unterschied,
ob sie bisher bei dem hiesigen oder bei auswärtigen
Lehnshöfen rekognoszirten, hiervon, insofern es nicht
bereits geschehen »st, ihm oder dem Friedensrichter
deS Kantons, in welchem diese Lehne gelegen sind,
binnen 4 Wochen Anzeige zu thun, und zugleich die

 Lehnsbriefe, Lehnsspezifikarionen und andere Urkun-
den, welche als Hülfsmittel zur Auemittelung des
Bettags und des Einkommens derselben dienen kön-

nen, auch zum Beweise, daß diese Lehne aus mehr
als 4 Augen stehen, die nöthigen Lebensbescherni-
gungen beizubringen. Zm Unterlassungsfälle wird
 dem Gesetze gemaS zur Abschätzung der Lehne ge
schritten werden, und fallen oie htedurch und durch
die weitere Nachforschungen verursachten Kosten le
diglich den Vasallen zur Last. Kassel den Oken No
vember iZl l. Der Prokurator des Königs,

Pfeiffer,
LO. Der Schustermeister Johann Ehnstlan Küster zu

Hardegsen, als Vormund seines, mir weil. Eiisab.
Christiane geb. Waßmann erzeugten, annoch min
derjährigen Sohnes, hat gegen den Büchsenmacher
Friedrich Waßmann, Henriette Waßmann undKa-
roline Waßmann verehl. Felix, die erster» beiden zu
-Ertinghausen, Kantons Hardegsen, die letztere zu
Hardegsen wohnhaft, imgleichen gegen den abwe
senden Christian Waßmann aus Ertinghausen, eine
Klage angestellt, welche dahin gehet, daß die Be
klagten zur Theilung de« von ihrem Barer bei sei
nem Absterben vor ungefähr 12 Zähren, nach einem

beizubringenden rechtöveständizen Inventarium oder
eidlichen Spezifikation nachgelassenen Vermögens
wozu auch die in einer Anlage der Klagschrift ver

zeichneten Grundstücke, nämlich Haus und Hof,
iy Morgen'-and, 5 Wiesen und 2 Gärten nebst ei
ner kleinen Holzung gehören, wie auch zur Rech-
nungeablage über die eingehobcnen Nutzungen und
die geführte Verwaltung, und zur Kostenerstattung
verurtheilt werden. Zufolge bekannter gesetzlicher
Vorschrift macht Unterzeichneter dem angeblich ab
wesenden Christian Wassmann nicht nur vorstehen-
dermaaßen den Znhalt der Klage, sondern auch den
Umstand hierdurch bekannt, daß sämmtliche Beklagte
unter Vorladung vor das hiesige konigl. Tribunal

der ersten Instanz, aufgefordert sind, binnen .'4
Tagen, worin weder der- Tag der Insinuation,
noch der Tag des Ablaufs der Frist eingerechnet wird,
einen gemeinschaftlichen Anwalt zu bestellen. Göt,
ringen, den 26sten Oktober I8n.
Der Prekureur des Königs' bet dem königl. Tribu-

buna! erster Instanz Hierselbst. Meincrö.
2T. In Klagcsachen der verwitweten Frau Kommiss

fionerälhin von Hartwig, Christiane Elisabeth, geb'
Dreeler, zu Neinstedt» Tecklenburg, wider den in
unbekannter Abwesenheit'jetzt lebenden Johann An,
dreaö Graf daher, betreffend eine hypothekarische j

Forderung von 4500 Thlr. in Golde sammt Zinseu
hat das konigl. Tribunal hieftlbst durch ein Kontn-
macial r Erkenntniß vom ytcn Sept., welches in Ge

mäßheit des Art. 19. der bürgerl. Prozeßordnung
Westphalens mir am Zten d M. insinuirt »st, er,

kann! : daß Beklagter seiner Einreden für verlustig
zu erklären, Klägerin aber den für abgelaugnet an
zunehmenden Grund ihrer Klage, wie sie dem Be
klagten bald nach dessen Akquisition des Bortmann,
schen GutS, oder doch wenigstens drey Monat vor
Anstellung der Klage, das libellirte Kapital gekün
digt, binnen »4 Tagen mit Vorbehalt des Beklag
ten Gegenbeweises und anderer rechtlichen Nothdurft,
binnen gleicher Frist, zu erweisen schuldig sey, wvr,
aus sodann sowohl in der Hauptsache, als der Ko
sten wegen, weiter erfolgen wird, was Rechtens.
D esce wrcd also von nur, mir Beziehung auf die

die im Westphälischcn Moniteur vom vorigen Jahre
erlassene deßfalsige Bekanntmachung, hiedurch öf
fentlich vorschriftsmäßig zur Kenntniß des Beklag
ten gebracht. Blankenburg, den 7ten Nov. itzn.
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kenburg, H. C. v. Hille.

22. In Sachen der verwitweten Frau Kommissions-
räthin von Hartwig, Christiane Elisabeth, geb.
Drcsler, zu Sieinstedt-Tecklcnberg, wider den jetzt
in unbekannter Abwesenheit lebenden Zahann An
dreas Graf.daher, wegen einer hypothekarischen
Forderung von 4500 Rthlr. in Golde sammt Zinsen,
har der Ersten Anwald, Herr Tribunal - Prokurator
Matlhlae, den dersclvcn durch das Tribunals-Er
kenntniß vom yten Sept. 0. Z. auferlegten Beweis
gehörig geschehenen K lmdigung des obigen Kapitals
dadurch angetreten, baß er dem beklagten Graf, in
Ermangelung schriftlicher Zusicherung, darüber den
Eid deferir!, und den&gt;elben aufgefordert hat, sich
über diesen Eid durch einen gehörig zu bestellenden
Altwaet zu erklären, oder zu gewärtigen, daß ein
Termin zur Erklärung, wenn solche dlnnen gesetz
licher Frist nicht erfolgen sollte, bei hiesigem konigl.
Tribunale werde cxtrahirl werden, und baß der

Herr Tribunals-Prokurator Mathiae, nach Anleir
luttg des Art. 19. Nro. Y. der bürgerl. Prozeß-Ord
nung furWestphalen, dieseBewelksührung am.6ten
d. M.mir hat iasinuiren lassen. Dieses wird also
mit Hinweisung aus meine frühern in diesem Blatte

befindlichen oeßsallsigen Bekanntmachungen, hier
durch öffentlich vorschriftsmäßig dc»n Beklagten zur

. Nachncht von mir bekannt gemacht. Blankenburg,
den -tzre« Nov. i&amp;n.

Der Prokureur des Königs im Distrikte Blan
kenburg, H. C. v. Hille.

23 . In der Wohnung des Herrn Amrmanns Ebert am

Kdiltgsplay Nr. I 5 Q drey Treppen hoch, sollen am
2ten Dee b. Z. verschiedene Meudels, al»r Kana

pees, Ruhestühle, Tische, Komvdcn, Sekreraire,
Schränke, damastene Vorhänge, eiserne Ösen, oec»
schicdene Treppen, Thurm, Thore, einige Kiei-


